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Nr. 14.

« , amtlicher Ten.
Das, den 22 Februar 1918. 56J Jahrgang.

A. Bekanntmachungen Des königlichen ßnnbrats.
« Oels, den 19. Februar 1918.

. Am 1. März 1918 findet eine Viehziihliing statt, zu der
die Formulare den Ortsbehdrden in den nächsten Tagen zu-
geben. Fur die Gemeindeliste werden zwei Formiilare ge-
liefert, eins davon verbleibt bei der Qrtsbehörde.

In die Zahlbezirbsliste (C) sind alle Haushaltuikgsvorsteher
vder Vieh-besitzen bei denen sich Vieh der zu erheb,nden Gat-
tun en befindet, nacheinander itinzutragein Der Nachweis des
Vie be itzes mehrerer Haushaltungen, z. V. der aus dein Gute
vorhan neu herrschaftlicheu Tage-lohnen auf einer Zeile ist
unåulagåg In die Gemeindeliste (E) ift nur »die Hauptsumme
an je r
Einzelauffü rang Der‘ ’iehbesitzer ist unstatthaft. Es muß
streng daraus ge«)alten werben, da· die Liste C als Zählbezirks-
und die Liste E als Gemeindelisle und nicht umgekehrt ver-
wendet werben. Vordrucke früherer Zä hingen sind u ver-
werfen. Reicht eine Liste nicht aus, so it, wie vorges rieben,
eine arbeite; dritte usw. zu benutzen; das nbtebeii von Fahnen
ist unznlassig Zur Vermeidung der viel-en Rücksragen sind
die Znhler auf die Beachtung der Bestimmungen in der Un-
weisnn »su·r die Zsähler unter B 7.1an 11 hinzuweisen. Die
Zahlpa iere sind mir bis zum 4. März einzureichen.

" · O els, den 21. Februar 1918.
Aussiihrimgsanweisui zur Anordiiii über Den Verkehr

« und Ver-draus der Eier im reises Oels .
vom 21. Februar 1918. _

Auf Grund des § 14 der Anordnung über den Verkehr und
Verbrauch der Eier im Kreise Oels vom 17. Februar 1918. wird
folgendes bestimmt: c I

. 3 .
Für jeden Gemeinde-ob . Gutsbezirk des Krei es i't ein

Aufkauåer bzw. eine Aufkiiu erin für Eier bestellt Krei blatt
von 19 6 Seit-e 169, 178 und Läsx _

§ ‑ -
Seit-ins der Kreiseierstelle, die mit der Kreis ettstelle ver-

bunden ist, werden« im Kreise Oelsmehrere Eier ammelstellen
eingerichtet,an die die von den szlnficinfern bzto. Auskäuferinnen
gesanmielten Eier abzuliefern iiåd

Die Aufräufek sind empfinden, jedes Gehöfi ihres Bezirks, «
rin dem Hühner n, wöchentlich mindestens einmal

zu be neben. ‚ »
« « 'e haben- den Gefliigelhaltern über die Za l der ab e-

lieferten Eier jedesmal aus-einem ihnen von der eiseierste e
zur Jllersngung gestellten- Diirchschreibeblock eine Q ittung zu
erteilen. „er Kreiseierstejlle ist am Schlu jeder Wo bis zum
Sonntag zu berichten, wieviel Eier von i nen in den ein e nen·

gehalten w

Guts-— und Genieindebezirdeii aufgekauft und an die auf: “M8:

Eiersammelstelle abgelie ert sind-I

Die Eiekauskiiufek unt-ne Inhaber Der aieksanmenicnm
haben über die von ihnen erworbenen Eier Listen bren, aus
denen der Name-des (Sie ugelhelters, der Tag un d saht der
ä?“ ihnen erworbenen ier u eL eben fein müssen n Au -

jZählbezirksli te zu übernehmen; eine nochmalige
)

, § 5. - . .
Die Eiersainmelstelleu beir am Schlusse jeder Woche bis

zum Senntag der Kreiseie telle zu berichten, wievielEier und
von welchen Hänsdlern in der abgelaufenen Woche bei ihnen ein-
geliefert sind. · «

§ S« ,
Der Auskan von Eiern ist nur denjenigen Auskäufern bzw.

Auftauferinnen gestattet, die sich durch eine von mir ausgestellte
Ausweiskarte darüber aus-weisen können, daß sie zum Auftan
der Eier berechtigt sind. . _

‚ Die Abgabevon Eiern ist nur an die amtlich bestellten Aus-
käufer oder an die Haussrauenvereine Oels oder Vernstadt ge-
tsatte .

§ 7. —
Die Hühnerhalter haben die ihnen erteilten Quittungen

über Die Eierablieserung sorgfältig aufzubewahren und allnionat-
lichchedem Gemeindevorstand (Magistrat, Gutsvorstand) einzu-
rei n.

Können sie sich- nicht über die Menge der abgelieferten Eier
ausweiseiii, so haben sie die Fehlmenge ihres A lieferungssolls
nachzuleisten. 8

· § . -
In jeder Gemeinde ist eine unparteiische Eierveranlaguugss

boujnission unter dem Vorsitz des Gemeindevorstehers u bilden.
Sie bat das Ablieferungssoll des Bezirks-, das von der reiseier-
stelle mitgeteilt werden wird, aus ie einzelnen- Geflügelhalter
zu verteilen. - . .

§ 9— - · .
Der Eierveranlagungsiommission wird anheimgestellt, bei

der Unterveranlagung des Genieindeablieserungssolls auf die
Hühnerhalter aus das Verhältnis der Zahl der Haushaltungs-
angehörigen des Hühnerhal ers zur Menge der Hühner Rücksicht
zu nehmen. 10 s

Das Ergebnis der Unterverteilung ist in eine Liste ein -
tragen. Das Ablieferungssoll cikst dem einzelnen Geflügelha ter
mitzuteilen und die allmonatli eingereichten Quittungen sind
mit dem Ablieferungssoll u vergleichen Rückstandigen Ge-
sliige ltern ist bis zur vo en Nachlie erung die- Zuckerkarte zu
entzie n. . " § 11 .

In jedem Gemeindebezirk sind eine ·oder mehrere Eier-
aus bestellen siir die Versorgfungsberechti ten zu errichten-.
Die e Stellen sind verpflichtet, ier an die ersorgungssberechss
ti n gegen Hergabe von Eiermarken u verkaufen und über
Em- und Ausgang der Eier genau Bu Ysuhrenz ’ -

. Die Eierausgabestellen werden nach nweisiung der Kreis-
eierstelle mit den erforderlichen Eierniengen versehen.

« § 12. ·
. Die Eierausgabe teilen haben die in
Eierinarden allmonatliihi bis

 

, man . „um ei
. · zum .1. des „angegebenem tDer

.Rreißeierftelte einzusenden .5 13 » « , .

Die Orten fidai baben durch tauche wußt-ekeln dafür Vorsorge zu"tr "n, Da _Me « n assen von ishr Hntenhiius r und

e --Mandel-diseinen-eilen



. "K... -«. 4-. -‚‘ .514. _" .
° ZUWIdCVhEUdlUUgen gegen vorstehende Beäimuiun en wer-s ·
den gemäß § 15« der Kreisaiiordnung über n Ver ehr und
Verbrauch der Eier im Kreise Oel-s vom 17. Februar 1918
be tra .

s ff Der Kreisaussehuß.
R o i a h n.

 

Oels, den 18. Februar 1918.
Auf Grund der §§ 18 und 32 ber Bundesratsverordnung

vom 17. Oktober 1917 (Reichsgesatzblatt S. 914) über den Ver-
. lebt mit Zucker wird für den Umfang des Kreises Oels folgen-
des angeordnet: - -

§ 1.
« Wer im Kreise Oels Handel mit Zucker treibt, ist ver-

gutem, seine Vorräte an Zucker und Zuckerinarken nach dem
taube vom 25. Februar 1918 anzuzeigeii.

« I2.
Die Angaben (auch Fehlaizzeigew hab-en nach dem vorge-

Lchriebenen Meldeschein unter Jeachtung der auf diesen abges-
ruckten Anleitng zu erfolgen. .

- Die Zuckerhändler sind verriflichteh sich die erforderlichen
Meldescheine von dem Vorsitzenden des Ortsansschusses recht-
zeitig zu beschaffen

§ 4. . -
Die tilielsdescheine sind bis 28. Februar dein Kreisausschuß

einzureichen. .
§ 5.

Mit Gsäxän nis bis zu ein«-ein Jahr und mit Geldstrafe bis
zu 10 000 . ar oder mit einer dieser beiden Strafen wird be-
mit, wer vorsätzlich die Anzeie in der festgesetzten Frist ver-s f
a äunit oder wisseiitlichi unri tige oder iinvosllständige Au-
ge macht. «

» » Der Kreisauoschus

Oe ls, den 18. Februar 1918.

An Stelle der Anordnung der Verwaltungsabteiluiig der
Provinzialzuckerstelle vom 4. Dezember 1916 tritt folgende

Anordnung.
Auf Grund meiner Anordnung voin 3. Januar 1918 und

der in derselben angezogenen Verordnungen und Bekannt-
machungen in Verbindung mit ber Verordnung über den Ver-
Eehr mit Zucker vom 17. Oktober 1917 wird hiermit folgendes
angeordnet:

§ 1.
’._ Verbrauchszucker sjeder Art (geniahlener Zucker, Farin,
IWürfelzucker, Lompen,. Matten, Brot«-guten Puder nnd Kandis)
sda nur gegen Abgabe der durch die ttomiiiiinalverbaiide über-
iwi enen Zuckermsarken der Provinzialzuckserstelle für Schlesieii,
IN in der ganz-en Provinz Schlesien Gültigkeit beben, verab-
Ifokgt und entnommen werden« " · -

Zuckers
- litter-

 

. g 2.
Der Verlauf an Verbrauch-er und die Einnahme des

idnr diegze darf nur iii dem Monat erfolgen-, sur den die
‘ma n . ültiigkeit haben. · — ,

. 3.
Der Handel mit Zuckermaråenist verboten.

§ . _
. " Die Zuckermarkeu müssen ugleich mit dein Verkauf des
sZuclers an den Verbraucher durch Ausdruck des- Firmeiistemspels
soder Aufschrift der Firma mit Tinte vom Verkauf-er entwertet
‚werben. Auf Puckerinarbeiu die auf solche Weise entwertet sind,
darf Zucker nicht verkauft oder Entiwimnen werdens ·

Die Zackemmrm sind its zum 1o. des auf die Gürngieit
ssolgenden Monats dem Gro handler zur Weitergabe an die
Prodirizialzuckerstelle eingurets 1g. .

Luni-de ndlungeu werden auf Grund der Verordnun-
über- n Be ehr mit Zucker vom 17. Oktober 1917 Gleich esetzss
sblatt S. 914) mit (Stämme bis zu einem Jahr-e und mit « id-
.trafe bis zu 10 000 rk oder mit einer dieser Strafen bestraft
- der Stra e können die-Gegenstande aus die sieh die traf-
bare Handlung ezieht, eingez en werden ohne Unterschie , ob
sie dem Täter geboren oder ni t. .

Breslaiu den 3. Januar 1918.
Der Dämme“ der keepingW

b. Orient et» r
»J-« «-. M: .7“

N

. L-._ . .‚ ..
« ”Y .

9 lass-eit.
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Oel B, den 16. Februar 1918.
·  ’ Fleilshs es .
Die Bekanntan ng des Kreisausschusses vom 15. De-

zember 1917 (Kreisb att 6. 348) wird dahin abgeändert, daß
jeder der 10 Wochenabschnitte der Reichsfleischkarte auch bei
Entnahine von Knoblaiuhwurst nnd der sogenannten Husterschen

in dm Steiqu Oele, Berufe-de Hunden-n und in ber Ge-
meinde Sacrau über 30 Gramm, .

in den übrigen Orten des Kreises über 20 Gran-im ,
gilt.

Der Kreisansschuse

Oels, den 20. Februar 1918.
. , Anordnung

betreffend den Zwang der Ablieferung der Vollmilch
an Moll-Mien.

Auf Grund der §§ 14, 15 nnd 35 der Vetanntmachur
über Sipeisefette vom 20. Juli 1916 wird folgendes beÆniim

,
—

l

§ 1 ber Anordnung vom 27. Dezember 1917 in der ‚. ssung
der Anordnung vom 9. Februar d. Js. (K-reisbl. 6. 36) wird
dahin ergänzt, daß bei Gemeinde Langenhos in Spalte 3 zu
den Worten: ,,Molkerei-Aktieiigesellschaft Veth in Bernstadt«
hin« igefügt wird: „ober Molkerei Walthardt in Bernstadt nach
Wo

Der Kreisausschus
R o i a h n.

O e ls, den"18. Februar 1918.
Annahme von Reisebean -

In letzter Zeit txt es in mthreren Fällen zur Kenntnis e-
ommen-, daß auch je t noch von Bäckerii usw. Reisebrotma n
ohne Wertpapieruiiterdruck, also Marken, die ihre Gültigkeit
bereits mit dem Ablaufe des 15. Mai 1917 verloren haben, ent-«
gegengenoinmen worden sind, und ebensossolche -· ’lschungen, bei
denen der Wertpa ·-eriinterdruck derart inangel ft ausgeführ-
worden war, daß d e Marien für jedermann aus n ersten B ick
als älschungen erkennbar waren. Es bedarf keiner Erörterung,
vdaasz äckern usw. auf solche Marien Mehl nicht vergütet werden«
nn.

Der Kreisausschuh

ś O els, den 18. Februar 1918
Vetrifsi Familien-Unterstützung .

Oen die«en Ta en kommen die Empfangsbescheinigungen für
19180zur bsendisng Die-ringen des Rechiiuiigsjahres,1917
sind bis Ende April cr. nsa hier einzureichen Aufergfälti
selusfüllung und Unterschriften äst zu achten. Die ge 1n Neigt
weisungen sind stets bis zum 2 . leben Monats eiiizureichcn

O e I s, den 18. Februar 1918.
. . Bienenzuckeraeisgabe.

· _15 Pfund Vieiienzucler«für «ed-es überwintern Volk soll
im Jahre 1918 ber smler erha ten,- welcher sich verpflickäeh
einen Teil seiner Hon gernte zu gemeinnützisgen werben a u-
eben, namentlich für den Lazarett- und an n«hausbedarf.

Jeder Stufen ber Bienenzucker unter dieser Bedingung zu kan ii

 

wünscht, 0t sich sofort »in die Ortssliöte einzutragenz welche is
zum b. iarz 1918 bei der Ortsbe bebe ausliieåtdi Die Gin-
tragungen werden spater zum Zwecke der Ausste n der olls
amtlichen Berechtigungsscheine nach-geprüft werden. Säure!) szeine
Namensunterschrist in der Li te übernimmt der Jurker die Ver--
pflichtung eine dem dritten weile der erhaltenen ’ uckergewichtss
mengeentsprechende Honi te sein-er Zeit zur erfügsuii der
Staatlicheie Honigvermitte ungsstelle zu halten-, welche den« Ebruf
dieses Honigs-reianla r nnd den gesetzli n Preis "r ihn zahlt.
Unter besonderen Um nden dann die S lle Erlei ternngen ge-
wahren uiid Ausnahmen von der Ablieferung des Honigs zu-

den Bienen-
wirtschaftlichen Provinziabverband und du die ervereiiie.
Diese Stellen sind berechtigt, fur ihre U ten und ” wal-
tiing Gebuhreiis von insgesamt 10 Pfg. für jeden zuzutei enden
Doppelzernner Zenker zu erheben. ' -

»mi- es. set-rein-WW.“Wie esse-ersterU U . »Im na te m v ⸗
mehr bis 8. Mär 1 18 g f Zeitd-

ÆQÆME ·- « Wbwk.ww « g

Die Verteilung des Bienenzuckers etc-Itzt dur
r 
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Qrtstine . .
  _ gammunainerfianbi ° « Z Eisenbahnstation

. . « .1 —- I

Gemeinde (Gutsbezit) « f . « » ‚ä. Postitativn
  

übers nb Diese Liste ist vom Gemeindevorstand genau auszufüllen und dein Kommmialverband bit zum 8. März ‚1918 zu
e en. . . . .

  

—- .
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Muth in kg Hat demnach Esithttndige Unter-

 

     

:D e s m er: Anzahl - Zuckek - kift des Jmteke
Lfd. J r her 71(auflgnugiitt hschsgnfy »Zung WehtUtnterschsriitht

« . ‚r 'e es v " ve i e ur p( erer«
93:. · 581mm: l: g I WD des Atkdktjelferungz der neben-

hättet unberfteuert; ' beantragten - bezeichneten
_3 a m e Wohnort (nergäflt) versteuert Zucker-B) Honigmenge)
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1 « _ .

Die Richtigkeit der Eintragungen bescheinigt

x « « , den ‚ März 1918.«

Der Gemeindevorstand

Samt ve- oanandmknanven - .-  * -— · __ 

 

O e l B, den 20. Februar 1918. - sStemrjahr 1917 betreffend die um aktiven Militärdienst ein«
. « Manual. berufen-en Steuerpflichtrgen zur Feststellung emzureichent
' Wie der Herr Regierungspräsideut mitteilt kann für den W iinb berZWEPK Listen au- uitellcn M bezüsctch aller

XVIII-VII KLEMM “3.“;LIMITEka WARRkoMVMRLZRETMIMU Eis-i Ziisåä Ziåik 32?;
ge ebenen Petroleumnixarkengeftinigl Mär: spähen Iahgelfük aqu “sähen tgrad der betreffenden Militärpersow anzugeben-. Falls

gsiikitig erklärt. - der Diet tgrad nicht festgestellt werden kann, ist die Bezei ung

d Aus den nggumvsjzäudm für Februar setzt dem Kreise » M?“ er” erfogdgftgfiäßß HUZZP FFZUMFZJFZ mm)???
" - " « , , "um: « r ,, o i -. - « -,

Fälzhxktteg gvgtzei e mgfben giböuäegägmflgääg' (Sie Hällågglickn Erst tot z: TMcheM 0 Te ØTMVPFZØU ·U des weigerte, der
liefern; den übrigen Viehhaltesn mm, vom“ her Mk Erinnre erv«e, der Landwehr oder dem Land turm ange» ören, als

reichtP flagge“ Russer wåkdm SDieI Vgrtegmås dgtzgzarkåk ggeäuntsäiemggcäggkgtxvrzzr oder freiwillig zur Abletstnngs der

r e oeum un ur srzen cro ur te tezir . ‚ - -‚ „ .

%“9anää’fuw°ä” M TM ist g; mm“ W W Leid VAMAFTZSLUU LIMITkaE-Its Fö. Fakticäkiiåiwlåisix
« « e an ”u.” f... gemnger. . " « eeite«r,81a1n;efrvffiz)ier pp.deder NR gieserva Ersntzreserva lFand--

« Wz . r, en tnrm — o r a e u —- emgezogen un zur-

Ssääsz ben 20' a4: IRS i eith noch im Heeresdienst befindlich — oder am ...... vom

Die ProvinzialsFuttermitt eeresdtsenst entlassen -—-‚ Nrchto ’zter.«

r

D.
clstcllc teilt Init- wß 08' Vicls Okcl _° . "' .\ .

_ . ‑ ‑ . . )wetse besonders daraus m daß gemasz § 7 des Gese es
Ieichthkgbkceh Ägagfggläsfäfä? »Ist lässäswis werben W betrefjensd die »Ergänzun - zum iniomjmensteuergesetz der § 0

deuten-d verschtirste Vestinmmngen gegenüber dem Bvrjahre zur 22:. des YURMWU “filme“? eme Rudeng erfabten
Anwendung kommen, damit die Verwendung des Mai? aus- unb 7°?“ f0 ge n« ort 'ut hu ' be . ‚
gnieszrich zur Saat · .e-wiihneisiet wird und die Möglichkeit da FIEFFFFUMZIFZFFFFHIUMFJ« Zugs-haften m me.

erfuttexung außgef ”m“ m‘ umwehten-standen welche mit einem dem Einkommen von niAnmeldungen nehme ich bis m 27. d. Mus. entge n, ·» » ‑ « . - mehr als 3000 Mart Meechenbe:t Steuers e veranlagt si ,

MXYZFZFTJ 22.2.,??? ”im“ (gamma W “I3 R” "’ "’r diejenigen Monate m denen sie sich im Zeit-m Dienste ve-
inden. ‑

. FOR « st alo bei ’elswei e ein im eeresdient « .«ndli r
Gutem-umJulääkwk im “18' - Untegøsiziex na nänem txt n» Ein J“2325;? n Lein

, ‑ « Siena tze von 2 + 4 Mark (g-emasz § 19 am: Stu Er-
u: Btnnberung des man M an OUM unb ““9.“ Ware ” ’gung) veranla t, so i·t die Steuer ebenfalls zwecks

es se k CDWN.NEOYY mm m3) fc fle’mmn Wählen trübe M {t . m in eine: üggang is. mchsumkFM . «
Getrei dir-est in das am»: Hut eis-

 

de entbe wurden-, « Guta ten von Sa verstän- .
digen ist dieses Versahrenj vhnMnnensgerte Ruder-ärgert im wär‘s“, e - Rufs YUJFYMCW um
Betrieb-e vv ne men. Hin« n bietet es Ser wer or ern und - —
Müllern einrzugutk Nebeneinste Interessenter wtfrllegn sich-an E- {in-bei 1““ eine AVSAUSMEUUUA der Staatsw-
neu-am,erobern-te ter rrn ü nt e r- Döberle wenden. fteue'c im,“ . ‑ .

. Es He .._............ h « « Bemerkt wird, daß aus!) den- Angehörigen der Landsman-
· . . O e l ß, den 20. Februar 191.8. und M taillone der E atzabteilungen der Grsaäsgskadrvnen

.. - Wim Staatstener 81:- nnd Abgitnw nnd depotd die Beke nutg von der Stanteein mensteuer
. Unter Bäzu nahme auf- meine Kreisblatt-Betanntnmchng zusteht, dagegen nicht n stein n Kranbenpfle ern und
vom 2. März 1“ 17 werden« »die Ortsbehördeg hiermit au gespsz gen DMISJGM und gethfszsC__‘ sysva
MM«W«US1TM1918 m Wien m , ess- .‚. «- « -- - —- — _
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Feldeisenbahn ⸗ Formationen herangezogenen Ei ensbahnbeamben
..sind gemäß § 70 Absatz 1 des Einkommensteuerge eer m Abgang
zu stell-en und die Abgiinge in die borerwähnteu Abgangslisten
mit aufzunehmen «

Die nicht militärdienstpflichtiem Eii2.--sxbahnbeaniten, ferner
die bei der Feldpost verweiideten is hemmen ’inb als vorüber-
gehend angestellte Militärbeamte anzusehen mlnicn stehen da-
her zwar die Vorrechte aus § ö Ziffer 3 a. D. zu, § 70 Ab-
satz 1 kann aber ans die keine Anwendun finden.

Sie: beziehtsich auch auf Feldwebe leutnants, die zu den
Sul-rilternoffizieren gehören. - -

Betreffs Abgangsstellung der bereits gemäß § 5 Ziffer 3
des »s«f-3i:ifomnieusteiiergesetzes außer Hebung gesunden Steuer-
Betrage bei Ofsizieren und Beamten sind von den Ortsbelsrden
die
pflichtigen rechtzeitig im "Steuerbüro anzufordern. In der Ab-
gangsbegriiiidnng müssen folgende Angaben enthalten fein:

1. Tag- Tee Dieiis«tantritts, ' ‘
2. Angabe des Zeitpunlts, "von welchen ab anzurechnendes

Militkireinkosimnen gezahlt wird,
3. welche»Fri«iegsbesoldiing Pslichtigr vom 1. April 1917 bis

3.. us qirz ‚1918 bezogen im; welcher Dieiistgrad hierbei in
Frage kommt und in welche-in Verhältnis (mobil bzw. im-
mobisi sich der Truppenteil des betreffenden in der Zeit
vom »et. 195.7 bis 31. 3. 19.18 befinden

4. mit barsch-ein Itzetrizge sieben Zehntel der Kriegsbesolduug
aus« (sie; Zibildieiisteizikomuien für den zu 3. erwähnten
Zeitraum angerechnet werd-en ist, «

. die Eingabe, ob der die Abg--J.iigsstellungs begründete Zustand
noch soridzcttiei«t, . «

6. das der Veranlassung für das betreffende Stenerjahr zu-
grunde gelegte Einkommen und den veranlagten Ein-
kommenstenersah, , . -

7". eine kurze ziffernmäßige Darstellung, wie sich das die Ab-
gangsstelluiig begründete Einkomme« im einzelnen zu-
sammensetzt und welcher Steuersatz sin: hiernach ergibt,

8. die Angabe der Dr ferenz zwischen dem veranlagten und
dem sich nach der s nrechnuug des äbiilitiireinkommens er-
gebenden Steiiersalze

Yie Angaben 1. bis 5. werden von den das- Gehalt zahleuden
Sinnen rechtzeitig aiizufragen fein. Der Schriftwectjisel ist den
Abgangslistens als Beleg bei·ufügen.

.. Ich erwarte" genaue . Trachtng der vorstehenden Aus-
suhrungen und punktliche Einreichung der Listen, damit Erstatss
tiingeitnin neuen Steuerjahr vermied-en werden.
q Etwaige schwebende sonstige (ii·ifolge Wohnsitzwethsels W.)
,zs—,u-0und »legange sind zu beschleunigen bzw. mir unverzsü lieb
gute Festsehgng eiknzureichen Seite?! die nach dem 10. März 918
siier entgi- en,. nun-en nur in -·usiia" nie Eillcn berü· i‘”grüßt ttu h f ckl Ost-at

. .r"· a ngen werd-en nur in wirkli be riindeten “'" n
durchgeführt wetten, und haben die Hechte-eng Gemeiudxailtlteid
Gntsborsteher berschuldete Steuer-aussähe selbst zu tragen

» Der Vorsitzende .
der Eiiikommcnssteuer-Veraiilagungs-Komniifsion.

7 Rojahn.

Berlin, den 6. Januar 1918.
- Betrisft Raubbau

Zur Milderung der Futternot hat der Herr Mini ter für
Landwirtschaft ein« Merkblatt über Laubheugewinnung eraus-
gegeben. In diesem ist gesagt:
. Verwendbar sind die ein: und zweijährigen, bis ze- Zenti-
;meter starken Triebe aller Laubslolzbäume und sSträu er mit
Ausnahme derer der Traubenkir ehe, des Faulbaumes ( alber-
holz)- des Goldregens, der Akazie und des Epheus.

Das Sammeln beginnt nach Blattabfall und währt bis

 

zum Lanbausbruch _
’ Die geschnittenen und gebündelten Reiser werden — am
besten unter Dach «-—— lustig und gegen euchti eit es ü t
ausbewiahrn so daß Sidimmelbilduug niet)? anfügen aiiclirje

reichlich vors-

Desteuerniigsnierkniale für die in Frage kommenden Steuer-.

bfolgende
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Die Steuern der Mutäwiewsipfiichiigeu zum Dienst Bei den «
c

Sie können frisch oder getrocknet gefüttert werden-, nach-
dem sie in 1—-—2 Zentimeter lenge Stücke mit der Hand zer-
Euer: oder in Ma- chinen geschnitten, tunlichst auch geartet-seht
worden sind. Das geheickseltse und gequetlchte Reisig wird auch
»ein «gefeuert. Zur Fütterung an Schweine eignit sich das
eisigzutterfnicht h _ - « ‘ ..

r n Schafe und Ziegen kann es auch ungehackselt verab-
reicht werden. .

Das Reisig wird immer nur in Untermischung mit anderem
Futter gegeben, so das; es· nicht mehr als höchstens die Halfte
des Gesauitsubters ausmacht h ..

Es ist desl alb unbedingt erforderlich, daß diese-s uberall
ndene Futter im Interesse der Duvchhaltung

unserer Vie bestände in möglichst großem Umfange heran-
gezogen, insbesondere auch im Interesse der Erhaltung der
Werbe des Heeres Laub-sutter aus dem Walde oder .. wo es
sonst noch gewonnen werden kann, mit allen verfügbaren
Kräften herausgeholt werden mm}. |

Andererseits wird von den Eigentümern der Wälder und
Gärten, der Wegabänme und Hecken erwartet, daß sie das aus
ihren Grundstücken vorhandene Futter, soweit sie seiner nicht
für das eigene Vieh bedürfen, willig und unter günstigen Be-
dingungen zur Verfügung stellen und die Personen, die es
sammeln “einen, bei ihrer Arbeit in jeder möglichen Weist
unterstütze-e » - ·

Zur sserordnung iiber die Gewinnung von Laub-lieu und
Futterreisiz vom 27. Dezember 1917 (R..--L83.-Bl. Nr. 2"19) ist

usführungsanweisung erlassen:
Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Gewinnung

von Laubhen und Futterreisig vom 27. Dezember 1917 be-
stimmen wi olgendes: «

1. Die zeorsteigikntünier und die sonstigen Forstriutziingsss
berechtigten sind verpflichten auf Anordnung der zuständigen
Behörde — in Landkreiseu des Landrats (im Eitegierungsbezirb
Signiarii.;-.n des {beim maniis), in Stadtkreisen des Ma-
gistrats bezw. des Bürgermeisters « ·
a) den Cis-Zuschlag von diederwaldbestijiuden und »von Unter-

Polz im Mittelwalde in unbelaubteni Zustande zu unter-
anen,

b)- in a" i Laubholzskhliiaen die Spitzen der Zweige bis zur
Stätte von 1 Zentimeter-, soweit sie nicht von ihnen selbt
als Wehfutter ver-wer et werden, bis zu drei Wochen na
Ausarbeitung des übrigen Holzes unausgearbeitet im
Schlage liegen zu lasse-n nnd etwaigen Kaufliebhabern zur
Verni dung als Viehfutter zu überlassen, «

c) den sdäufsern das Zusanmieubringen, Schneiden, Häckselu,·
Trocknen, Verpacken und Fortschafscn der Zweig-spitzen und
die Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen im Walde
gegen angemessene Vergütung zu gestatten

2. In .:. ausangelung einer gütichen Vereinbarung
zwischen beiden Parteien setzt die zuständige Behörde — siehe
Nr. 1 ——- die »von den Käusern der Zweigspitzien den Forst-
eigentümern oder sonstigen izzsorstnutzungsbexechtigten zu ge-
währende Vergütung sür die ihnen nach Nr. 1 eingeriicfien
Nutzungcn und Befugnisse fest.

3. Beschwerden über die aus Grund diese-r- Bestimmungen
von der zuständigen Behörde getroffenen Anordnungen ent-·
scheidet der zuständige Regierungspräsidenst endgültig.

Die Beschwerden hab-en keine aufschiebende Wirkung
4. Wer den VoMristen zu Sie. 121., b und (- zuwider-

handelt, wird nach .ßgabe des § 2 der Verordnun über
die Gewinung von Laubhen und Futterreisig vom 2«. De-
zember 1917 mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestra t. · ·

Der Minister des nerrr « ·
Im Auftrage: gez. von Satan“).

Der Minister für Landwirtschaft, Domiinen und man
« gez. von Eisenh-art-Rothe.

O e ls,sj den 16. Februar 1918.
Die Reichsstelle für Obst nnd Gen-life bat eine Sammel-

elle in Oels bei dem·Bersicherungsmspettor B o gt-(Ohlauer-
trafze 4) errichtet. " -

Der aneignen: scannt.
Rojabmsp
—


